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Düsseldorfer Erklärung 

der Behindertenbeauftragten von Bund und Ländern 

Gesundheitliche Versorgung von Menschen  

mit Behinderungen weiter verbessern! 

Die Beauftragten des Bundes und der Länder für die Belange von Menschen 

mit Behinderungen setzen sich für eine an den Menschenrechten und der 

UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ausgerichtete Politik in 

Deutschland ein. Während ihres 57. Treffens am 20. und 21. März 2019 in 

Düsseldorf haben sich die Beauftragten schwerpunktmäßig mit der Gesund-

heitsversorgung von Menschen mit Behinderungen auf Bundes- sowie Lan-

desebene befasst. Nach der UN-BRK haben Menschen mit Behinderungen 

das Recht auf ein Höchstmaß an Gesundheit (Artikel 25); dieses umfasst 

etwa den Schutz von Selbstbestimmung in gesundheitlichen Angelegenhei-

ten sowie den Zugang auf eine gesundheitliche Versorgung in derselben 

Bandbreite, von derselben Qualität und auf demselben Standard wie Men-

schen ohne Behinderungen. Dies gilt ausdrücklich auch für geflüchtete Men-

schen mit Behinderungen. 

Die Beauftragten erwarten, dass 10 Jahre nach Ratifizierung der UN-BRK 

die Qualität der Versorgung von Menschen mit Behinderungen weiter ge-

stärkt und Barrieren in Bezug auf gesundheitliche Einrichtungen und 

Dienste weiter abgebaut werden. Ziel muss eine inklusive Gesundheitsver-

sorgung sein. 

Die Behindertenbeauftragten von Bund und Ländern fordern deshalb: 

 Barrierefreiheit als Standard im Gesundheitswesen 

Umfassende Barrierefreiheit ist unabdingbar für ein erfolgreiches Gelingen 

der Inklusion. Die Barrierefreiheit muss weiter ausgebaut und die Gewäh-

rung angemessener Vorkehrungen nach der UN-BRK sichergestellt werden. 

Im öffentlichen Bereich und im Gesundheitswesen muss Barrierefreiheit 

zum Standard werden. Dazu zählen auch eine barrierefreie Ausstattung, 
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eine Notruf-App für Menschen mit Sinnesbehinderungen, die Berücksichti-

gung des Zwei-Sinne-Prinzips und der Leichten Sprache bei der Kommuni-

kation mit Patientinnen und Patienten sowie die Bereitstellung der im Ein-

zelfall erforderlichen Kommunikationshilfen. Die Finanzierung von Gebär-

densprachdolmetschern und Kommunikationshilfen ist unkompliziert zu ge-

währleisten. Auf Dauer darf es nur noch Apotheken, Arzt- und therapeuti-

schen Praxen sowie Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtungen ge-

ben, die barrierefrei sind. Übergangsweise sind geprüfte Informationen zur 

Barrierefreiheit an zentraler Stelle zu benennen. Wie im Koalitionsvertrag 

für die Bundesregierung angestrebt, soll die Verpflichtung zur Barrierefrei-

heit im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz erweitert werden - mit wirk-

samen ersten Schritten im Bereich Gesundheit. 

 Vergütung medizinischer Leistungen inklusiv ausrichten 

Die Umsetzung von Barrierefreiheit in Praxen ist bei der Vergütung zusätz-

lich zu honorieren. Auch der behinderungsbedingte Mehraufwand bei der 

Versorgung muss in der Vergütung im Gesundheitswesen ausreichend ab-

gebildet werden. 

 Spezialisierte Versorgung von erwachsenen Menschen 

mit komplexen Beeinträchtigungen 

Altersunabhängig haben Menschen mit intellektuellen Lernschwierigkeiten 

und komplexen Behinderungen oftmals einen besonderen medizinischen 

Versorgungsbedarf. Da sie eine erhöhte Häufigkeit sowohl für körperliche 

als auch für psychische Erkrankungen aufweisen, ist ihr Bedarf umfassen-

der. Diagnostik und Therapie sind häufig sowohl schwieriger als auch zeit-

aufwändiger und erfordern nicht selten die Beteiligung und Absprache ver-

schiedener Fachrichtungen sowie fundierte Kenntnisse. 

Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres steht dieser Personengruppe und 

ihren Familien die medizinische Versorgung in den Sozialpädiatrischen Zen-

tren (SPZ) offen. Danach sind diese Menschen und ihre Familien in der Regel 

auf ambulante medizinische Behandlung angewiesen. Diese ist jedoch nicht 
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explizit auf die Belange dieser Personengruppe ausgerichtet. Die Beauftrag-

ten fordern daher einen zügigen flächendeckenden Auf- und Ausbau der 

Medizinischen Behandlungszentren für Erwachsene mit intellektuellen Lern-

schwierigkeiten und komplexen Behinderungen (MZEB), als spezifische Er-

gänzung der medizinischen Regelversorgung. 

 Finanzierung von Assistenzleistungen während eines 

Krankenhausaufenthalts 

An die Beauftragten wurde herangetragen, dass Menschen mit Behinderun-

gen und Assistenzbedarf notwendige Krankenhausaufenthalte wegen der 

nicht sichergestellten Assistenzversorgung vermeiden. Dies zieht z.T. 

schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen nach sich. Betroffen sind ins-

besondere gehörlose und blinde Menschen ebenso wie Patientinnen und Pa-

tienten mit komplexen körperlichen Beeinträchtigungen oder Lernschwie-

rigkeiten. Die Beauftragten halten es für notwendig, Regelungen zu finden, 

eine Finanzierung von Assistenzleistungen auch während eines Kranken-

hausaufenthalts zu ermöglichen. Es ist nicht länger hinnehmbar, dass nur 

Menschen mit Behinderungen, die ihre persönliche Assistenz im sogenann-

ten Arbeitgebermodell organisieren, ihre Assistenz ins Krankenhaus mitneh-

men dürfen bzw. finanziert bekommen. Menschen mit Behinderungen, die 

ihre Assistenz jedoch im Wege der Sachleistung und nicht als Arbeitgeber 

organisieren, ist die Möglichkeit der begleitenden Assistenz im Krankenhaus 

derzeit nicht möglich. Eine Anpassung der Regelungen über Assistenz im 

Krankenhaus ist mit Blick auf die Vorgaben der UN-Behindertenrechtskon-

vention dringend geboten. 

 Aus- und Fortbildungen für die Gesundheitsberufe 

Ärztinnen und Ärzte sowie das medizinische Personal sind häufig noch nicht 

mit der Deutschen Gebärdensprache, der Leichten Sprache oder anderen 

speziellen Kommunikationsmöglichkeiten vertraut. Nicht selten haben Ärz-

tinnen und Ärzte sowie das medizinische Personal Wissenslücken und Vor-
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behalte gegenüber dem Umgang mit Menschen mit Behinderungen. Die Be-

auftragten fordern daher, dass in der Aus- und Fortbildung des medizini-

schen Personals das Bewusstsein für die Menschenrechte, die Würde, die 

Autonomie und die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen verbind-

lich berücksichtigt werden. 

 Verbesserung der Kooperation der Krankenhäuser mit 

den Systemen der Selbsthilfe und Selbstvertretungen 

Die Beauftragten stellen fest, dass bei der Vernetzung zwischen Fachkräften 

und Selbsthilfe im Krankenhaus Lücken bestehen und es an einer struktu-

rierten und systematischen Zusammenarbeit, z. B. auch im Rahmen des 

Entlassmanagements, mangelt. Es fehlt eine Selbstverständlichkeit von 

Ärztinnen und Ärzten, Pflegepersonal sowie dem Sozialen Dienst, Patientin-

nen und Patienten auf Angebote der Selbsthilfe und der Ergänzenden Un-

abhängigen Teilhabeberatungsstellen hinzuweisen. Dabei sollen auch Ange-

bote der Selbsthilfe im Bereich Psychiatrie-Erfahrung einbezogen werden. 

Der Zugang der Selbsthilfe- und Selbstvertretungsorganisationen zu den 

Krankenhäusern soll gewährleistet werden. Sie sind von Anfang an in die 

Krankenbehandlung einzubeziehen. 

Eine barrierefreie, inklusive und interdisziplinäre Gesundheitsversorgung ist 

Grundlage für Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe in unserem 

Land. 


